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rcn diente iVleisedgubelj. Erst im Anfang des 1ö.

Jahrhunderts gelangte sie unter dem Einfluß einer

verfeinerten aus Italien stammenden Tischzucht als

Eßgerät in das Speisezimmer und in die Hände
der Herrschaft." Unter den Erzeugnissen, die die

Germanen von den Kelten übernahmen, ist auch

der irdene Pott zu erwähnen. Allerdings haben

germanische Frauen schon sehr früh aus Lehm Ge-
fässe geformt; doch lebte in der deutschen Sprache
keine allgemein gültige Bezeichnung dafür. Topf
kommt erst im Mittelhochdeutschen vor, Hafen
ist nur oberdeutschen Dialekten eigen. Wohl am

Niederrhein, wo die Germanen und Kelten eng
beieinander saßen, ist dann das keltische Pott in

unsere Sprache aufgenommen worden. Im Zusam-
menhang mit gewissen Kleidungsstücken kamen aus
dem Keltischen Rock und Hose in unsere Spra-
che. Auch der Name Leder, der einer feineren
Bearbeitung der Tierhäute sein Dasein verdankt,
stammt aus dem Keltischen. Pferde hatten die Ger-
manen allerdings von Alters her. Aber ihre Rosse

waren unansehnlich und klein. Im Gegensatz dazu

blühte bei den keltischen Galliern die Pferdezucht,
und alle Schriftsteller rühmen die Schönheit der

gallischen Stuten. Infolge der Berührung mit den

Kel en wurde nun das altgermanische, nicht ver-
edelte diluviale Wildpferd durch die keltischen

Reit- und Magenpferde verdrängt und auch der

altgermanische Name für Pferd, ebu, (verwandt
mit lateinisch <-quusj, ging verloren. An seine

Stell? rat das aus dem Keltischen stammende
marak, das dem heutigen Mähre entspricht, womit
in a'ter Zeit keineswegs ein verächtlicher Neben-
sinn verbunden war. Auch die damit in Beziehung
steb? Oen Wörter reiten und Karren gehen

auf 'llische Vorfahren zurück.

weiteres Zeugnis für die engen germa-
nise l ischen Beziehungen sind die Eigennamen.
Es eint damals Mode gewesen zu sein, den Kin-
der der germanischen Vornehmen keltische Na-
ir u geben. So tief ins graue Altertum gehen
a Vorfahren unserer heutigen „Jaques" und

„ ' " zurück, so tief sitzt dem guten Deutschen
sei: auch heute noch so lebenskräf ige Fremdtümc-
lei i Blute, ^riovistus, dkarobockus, Teutobockus,

dlulorix Loloüullcus, die wir aus der Geschichte

kennen, waren Germanen mit keltischen Namen.
Auch im Wort Böhmen steckt ein keltischer

Name. Die Boier, ein keltisches Volk, nannten
ihre Wohnsitze Loilu»emum Heimat der Boier;
daraus entstand zunächst lZöbeim und hierauf Böh-
men. Daß im Welsch ebenfalls ein keltischer
Volksname liegt, der der Vàa«-, habe ich schon er-
wähnt, damit gehöre» auch Welsch land,
Wallone, Welschkohl, Walnuß (früher
Welsch- oder Walchnuß) in diesen Kreis.

Nicht nur wirtschaftlich, auch politisch waren die
Kelten den Germanen überlegen. Die Germanen
lebten in losen Stammverbänden, während die

Kelten sich einer strafsern staatlichen Ordnung füg-
ten und so gegen außen eher als ein geschlossenes

Volk handelnd auftreten konnten. So ist es denn

nicht r rwunderlich, daß die Germanen von den

Kelten Wörter des staatlichen Lebens übernah-
men. Die Wörter A m t und das Reich sind auf
Entlehnung aus dem Keltischen zurückzuführen.
Auch andere Bezeichnungen der Rechtssprachc wie

Geisel, Eid und Erbe gehen auf das Kel-
tische zurück. Aus der politischen Ueberlegenheit der
Kelten hat man geradezu ein Untertanenverhältnis
zwischen Germanen und Kelten folgern wollen. Ein
Beweis aber, der sich einzig auf Wortentlchnungen
stützt, ist nicht stichhaltig. Die jahrhundertelange
Nachbarschaft erklärt sie genügend. Und dann
scheint alles, was wir über die Germanen wissen,
ein Untcrtanenvêrhâltnis auszuschließen, findet dock

Tucltus gerade in der Tributpflichtigkeit eines Vol-
kes den Beweis, daß es nicht germanischer Ab-
kunft sein könne. Ferner haben die Römer ohne
nennenswerte Schwierigkeiten den gesamten kelti-
schcn Länderbesih ihrem Reich einverleibt, während
sie an den im Grunde genommen bedeutend stärke-

ren Germanen jahrhundertelang zu schaffen hatten
und sie trotzdem nicht unter ihr Joch zwingen tonn-
ten. Das Aufgehen des keltischen Galliens im rö-
mischen Reich hatte gewaltige innere Umwandlun-
gen zur Folge. Die keltische Kultur wurde von der

römischen abgelöst und die keltische Sprache wich
dem Lateinischen, sodaß um diese Zeit der Ein-
strom keltischer Wörter ins Deutsche versiegte.

Die abgedeckte Jauchegrube
und las sorglos aufgehängte Schicßzeug haben
schon v.cl Unheil gestiftet. Die Zeitungen bringen
rege mußig solche Nachrichten, ja häufig, und ich

denke, es geht andern jedesmal wie mir: ich kann
einen regelrechten Zorn gegen diese Sorglosigkeit
nicht unterdrücken. Bei mir kommt es allemal noch

vor dem Mitleid. Und dann drängt sich mir nun
schon sozusagen zwangsweise unmittelbar der Ge-
danke an die Sorglosigkeit vieler Leh-

r e r auf. Ich meine nicht etwa einen Mangel an

Berufseifer, an Standesbewußtsein, an Sparsam-
keit; ich meine die Sorglosigkeit gegen die vielen
bösen Zufälligkeiten und Geschicke, die das Lehrer-
leben ungeahnt erschweren und besonders auch mit
materiellen Sorgen belasten können.

Da überschreitet z. B. einer gera-
de im übermäßigen Eifer das rich-
tige Strafmaß, trifft vielleicht noch „zufäl-
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tig", wo er nicht sollte. Es ist kein schönes Beispiel,
ober es kommt vor. Klage! Arztrechnung! Ueblc

Nachrede!

Dort sperrt einer nach der Schule zwei Ran-
gen ein, die's wohlverdient haben. Derweil springt
er nur rasch zwei Treppen hoch zum „Zobig". In-
des balgen sich die beiden, jagen einander nach,

springen über die Bänke. Das Unheil ist da! Für
den Beinbruch kommt der Lehrer auf,
weil er die Aufsichtspflicht ver-
säumte. Kein schönes Beispiel, aber ist vorge-
kommen. — Mir ist jedesmal himmelangst, wenn
ich im Sommer mit meinen M—40 Buben ins

Schwimmbad gehe. Ich habe ihnen ja die nö-
tigen Anweisungen und Vorschriften gegeben. Aber
Buben sind Buben! Man must scharf auf sie auf-
passen. Nun könnte es ja so leicht vorkommen, dast

ich mit dem freundlichen Badmeister plauderte und

für ein paar Augenblicke die Aufsicht vergaste. Und
indes könnte das Unglück geschehen. Auch für mich
ein Unglück fürs ganze Leben.

Wie sorglos ziehen wir im Winter zum
Schütteln aus und oft aufs Eis und
denken manchmal gar nicht daran, dast wir in der
Fürsorge gegen Unfälle eine Lücke offen liessen, wo
uns das Unheil anpacken könnte. — Auf kleinen
S ch u l sp az i e r g ä n g e n im Wald, die so

gesund sind und erfrischend für den Unterricht, geht
oft auch das Unglück mit. So kamen im verflossenen
Jahre zwei Unfälle mit Haftpflicht vor. Beiderorts
gaben die Lehrer den Kindern (Unterstufe) etwas
Freiheit, liessen sie springen. Die einen kletterten
die andern rutschten einen Abhang hinunter. Ein
Knabe fiel von einer Tanne und wurde mit einèm
Beinbruch aufgehoben. Ein Mädchen verletzte sich

schwer am Unterleib und mustte mehrere Wochen
im Spital behandelt werden. Da die Auf-
sicht nicht einwandfrei war, muhten
beide Vorkommnisse als Haftpflichtunfälle
taxiert werden. — Auch der Turnunter-
richt bringt viele solche Möglichkeiten. Ebenfalls
im verflossenen Jahre übte eine Klasse grösserer
Knaben auf dem Turnplatz das Kugelwerfen. Der
Lehrer ging nur für ein paar Minuten ins Turn-
lokal, um etwas zu holen. Unterdessen stellte sich
ein kleinerer Knabe als Zuschauer ein. Die Buben
warfen ohne Aufsicht sorglos weiter. Der Zuschau-
ende wurde von einer seitwärts abweichenden Ku-
gel getroffen. Der Haftpflichtschaden be-
trug 750 Fr.

Ja, wird mancher denken, das lähmt einem ja
alle Unternehmungslust und verschlieht den Kin-
dern manche Freude! Gewiss, auf den ersten Blick
scheint es so. Aber in allen diesen Fällen hat eben
der Lehrer sich eine Verfehlung zu schulden kom-
men lassen, sonst wäre er nicht haftpflichtig gewor-
den. Auch war fast bei allen diesen Vorkommnissen

ein böser Zufall dabei. Um sich vor Schaden zu
bewahren, achte man gewissenhaft auf seine Pflicht,
und gegen Vcrgestlichkciten und etwa auch Fahr-
lässigkeiien und gegen die bösen Zufälligkeiten, die
eben jedem passieren können, gibt es kein anderes
Mittel, als

die Hastpflichtversicherung.

Der K.. L. V. S. unterhält einen sehr günstigen
Haftpflichivertrag mit der Kranken- und Unfall-
kasse Konkordia. Gegen eine jährliche
P r ä m i e v o n n u r Fr. 2.— kann sich jede Lehr-
person, die Mitglied des K. L. V. S. ist, gegen
allen Hastpflichtschaden versichern und zwar in sehr

weitgehendem Masse. Die Konkordia entschädigt

20,000 Fr. pro Einzelfall (wenn ein Kind ver-
unglückt), Fr. 00,000 pro Ereignis (wenn mehrere
Kinder gleichzeitig verunglücken), Fr. 4000 für
Materialschaden. Den Verkehr mit der Konkordia
besorgt die Hilsskasse des K. L. V. S. Die Ein-
zahlung der Prämie hat an die Adresse Hilfs-
kasscnkommission des K. L. V. S. Littau auf Post-
check Luzern VII 2443 zu erfolgen. Auch Unfall-
Meldungen sind an die Hilsskasse zu richten. Die
Lehrer eines Schulortes, oder die Mitglieder einer
Konferenz können die Einzahlung auch gemeinsam
machen.

Der Weg wäre leicht, die Prämie klein und doch

ist diese vorzügliche Gelegenheit nur ganz mangel-
haft benützt worden. Nicht dass etwa die Schüler-
Unfall- und Lehrerversicherungen schon überall ein-

geführt wären. Noch besteht leider in der Grostzahl
der Kantone keine bezügliche Gesetzesbestimmung.

Die meisten Schulorte, an welchen überhaupt eine

Versicherung besteht, besitzen eine Hastpslichtversi-
cherung für sich. Wenn aber die Gemein-
de versichert ist, ist es der Lehrer noch
nicht, ohne Extra-Bertragsbestim-
mung. Auch wenn die Gemeinde die Schüler ge-

gen Unfall versichert hat, ist der Lehrer noch nicht

vor Haftpslichtansprüchen geschützt, da gegen ihn
das Regreßrecht ergriffen werden kann. — Bei den

meisten Unversicherten ist eine gewisse Sorglosig-
keit die Hauptursache. Sie wissen z. B. auch nicht,

dast eine gewöhnliche Unfall versi-
cherung nicht vor H a f t p f l i ch t a n -

sprächen schützt. — Es ist in diesem Bla..e
schon wiederholt aufklärend über diesen Gegen-

stand geschrieben und Propaganda gemacht wor-
den. Trotzdem versicherte sich in den drei Iahren
des Bestandes nur ein sehr kleiner Teil der Total-
mitgliederzahl des K. L. V. S. 1923 waren es

162, 1924 263, 1925 243, bisher 1926 Idl. Von
den total rund 2700 Mitgliedern sind zwar nicht

alle im Lehramke tätig, ein Teil ist versichert und

die andern sind — eben diese Sorglosen. Bei wel-

chen bist du?

2 Fr. auf Postcheckkvnto Luzern VII 2443!


	Die abgedeckte Jauchegrube

